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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1991

Norm

GBG §30

GBG §94 C

Rechtssatz

Ist durch die vorgelegte Pfandbestellungsurkunde die Willenseinigung der Parteien auch bezüglich der

Vorrangseinräumung nachgewiesen, so bedarf es darüber hinaus einer Aufsandungserklärung seitens des durch die

Vorrangseinräumung Begünstigten nicht.

Entscheidungstexte

5 Ob 75/91

Entscheidungstext OGH 27.08.1991 5 Ob 75/91

Veröff: RZ 1993/56 S 172

5 Ob 127/92

Entscheidungstext OGH 15.12.1992 5 Ob 127/92

Vgl auch; Beisatz: Durch die Unterfertigung des dem Eintragungsbegehren zugrundliegenden Mietvertrages durch

beide Vertragsteile wurde auch das in § 12 dieses Vertrages umschriebene Vorkaufsrecht zwischen den Parteien

vereinbart. Einer gesonderten Annahmeerklärung bedurfte es nicht. (T1)
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